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Bekanntmachung des Umlegungsaus-
schusses der Stadt Duisburg gemäß  
§ 50 BauGB

Der Umlegungsausschuss der Stadt Duis-
burg hat in seiner Sitzung am 29. Septem-
ber 2021 folgenden Beschluss gefasst:

Aufhebung Umlegungsverfahren U 99 
- Auf der Gest -

I. Aufhebungsbeschluss

Der Umlegungsausschuss der Stadt Duis-
burg hat in seiner Sitzung am 26. Oktober 
2005 die Einleitung der Umlegung U 99 
- Auf der Gest - gemäß § 47 BauGB be-
schlossen. Der Umlegungsbeschluss wurde 
am 10. November 2005 öffentlich bekannt 
gemacht. 

Das Umlegungsgebiet ist im nachfolgenden 
Plan, der Bestandteil des Aufhebungsbe-
schlusses ist, violett umrandet dargestellt. 

In das Umlegungsverfahren waren folgen-
de Grundstücke bzw. die durch Vermes-
sung und Fortschreibung hieraus entstan-
denen Nachfolgeflurstücke der Gemarkung 
Baerl einbezogen:

Flur 10 Flurstücke 294, 308, 310, 313, 
315, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 
326, 327, 585, 591, 664, 748, 756, 1434, 
1490, 1522, 1577, 1578, 1579, 1581, 
1606, 1836, 1864, 2074, 2076, 2149, 
2151, 2152, 2157, 2158, 2160, 2162, 
2169, 2170, 2172, 2173, 2175, 2176, 
2195, 2197, 2198, 2201, 2205, 2208, 
2209, 2211, 2214, 2220, 2238, 2239, 
2246, 2247, 2249, 2251, 2253, 2254, 
2255, 2256, 2262, 2273, 2274, 2275, 
2276, 2277, 2278, 2284, 2285, 2298, 
2315, 2316, 2317, 2319 und 2343.

Der für die genannten Grundstücke gemäß 
§ 47 BauGB gefasste Umlegungsbeschluss 
vom 26. Oktober 2005 wird aufgehoben. 
Die zu den Grundstücken eingetragenen 
Umlegungsvermerke wurden gelöscht. 

Dieser Beschluss erfolgt auf Grundlage des 
§ 47 BauGB in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 23. September 2004 (BGBl. I  
S. 2414) unter Berücksichtigung der bis 
heute erfolgten Änderungen. 

Die Aufhebung des Umlegungsbeschlusses 
wird gemäß § 50 Abs. 1 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht.

II. Begründung

Das Umlegungsverfahren wurde am 
26. Oktober 2005 durch Beschluss des 
Umlegungsausschusses der Stadt Duis-
burg eingeleitet, um die Grundstücke im 
Umlegungsgebiet auf der Grundlage der 
Festsetzungen des Bebauungsplanes  
Nr. 1037 - Baerl - neu zu ordnen.

Da die Neuordnung aller im Umlegungs- 
gebiet liegenden Grundstücke erfolgte,  
ist der Umlegungsbeschluss aufzuheben.

III. Rechtsbehelfsbelehrung

Der vorstehende Beschluss gilt am Tage 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Duisburg als bekannt gegeben.

Gegen den vorstehenden Beschluss kann 
innerhalb von sechs Wochen nach dieser 
Bekanntmachung Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung gestellt werden. Der Antrag 
ist schriftlich beim Umlegungsausschuss 
der Stadt Duisburg, 47049 Duisburg, oder 
mündlich bei der Geschäftsstelle des Um- 
legungsausschusses, Friedrich-Albert-Lange- 
Platz 7, 47051 Duisburg, zu erklären. 

Der Antrag muss den Beschluss bezeich-
nen, gegen den er sich richtet. Er soll 
die Erklärung enthalten, inwieweit der 
Beschluss angefochten wird und einen 
bestimmten Antrag enthalten. Er soll die 
Gründe sowie Tatsachen und Beweismittel 
angeben, die zur Rechtfertigung des An- 
trages dienen. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines  
vom Antragsteller Bevollmächtigten ver- 
säumt werden sollte, würde dessen Ver-
schulden dem Antragsteller zugerechnet 
werden.

Duisburg, den 29. September 2021

Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg
Die Geschäftsführerin

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Echtenbruck
Tel.-Nr.: 0203 283-4469
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Ungültigkeitserklärung eines städti-
schen Dienstausweises

Folgender Dienstausweis wird hiermit für 
ungültig erklärt:

Dienstausweis der Stadt Duisburg Nr. 3173, 
ausgestellt für Frau Mona Henkel.

Duisburg, den 13. Oktober 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Lauterbach

Auskunft erteilt:
Frau Lauterbach
Tel.-Nr.: 0203 283-3742

Bekanntmachung einer Fundsachen- 
internetauktion

Das Amt für bezirkliche Angelegenheiten 
der Stadt Duisburg, Bezirksverwaltung 
Hamborn – Bürger-Service – führt ab 
Donnerstag, 02.12.2021, 17:00 Uhr eine 
Online-Fundsachenversteigerung durch.

Versteigert werden meistbietend ca. 95 
Damen-, Herren- und Jugendfahrräder, 
verschiedene Werkzeuge, 1 Schaufenster-
puppe und ca. 30 kg Kupfer. Außerdem 
sind zahlreiche Smartphones und 1 Tablet 
im Angebot.

Die zur Versteigerung kommenden Gegen-
stände können ab dem 04.11.2021 unter 
www.fundus.eu online eingesehen werden. 

Eigentumsansprüche können bis zum 
01.12.2021 bei der Bezirksverwaltung 
Hamborn, Bürger-Service, Duisburger  
Straße 213, 47166 Duisburg geltend ge-
macht werden. 

Duisburg, den 18. Oktober 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Frost
Amtsleiter

Auskunft erteilen:
Frau Batschon-Yilmaz
Tel.-Nr.: 0203 283-5566
Herr Schmidt
Tel.-Nr.: 0203 283-5481

Fundsachen, die im Monat Mai 2021 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden

1. Bezirksverwaltung Walsum

Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum,  
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

1 Fahrrad, 1 Geldbörse mit Geldbetrag,  
1 Personalausweis, 1 Sicherheitsschlüssel

2. Bezirksverwaltung Hamborn

Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn, 
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3, Duisbur- 
ger Str. 213, Fernruf: 0203/283 5296

1 Fahrrad, 2 Handys, 3 Geldbörsen ohne 
Geldbetrag, 1 Geldbörse mit Geldbetrag, 
3 Personalausweise, 1 EC-Karte, 2 Aufent-
haltserlaubnisse, 2 ausländische Ausweise

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

Duisburg-Meiderich, Verwaltungsgebäude 
Von-der-Mark-Str. 36, Bürger-Service, Von-
der-Mark-Str. 36, Zimmer 100, Fernruf: 
0203/283 7543

1 Fahrrad, 1 Geldbörse ohne Geldbetrag, 
2 lose Geldbeträge, 1 Personalausweis,  
1 sonstiges Personaldokument, 2 KFZ- 
Kennzeichen

4. �Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 8953

2 Fahrräder, 2 Handys, 1 Autozubehörteil

5. Bezirksverwaltung Mitte 

Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungsgebäude 
Sonnenwall 73 – 75, Bürger-Service, Erdge-
schoss, Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

2 Fahrräder, 2 Handys, 1 Autoradio, 2 Han-
dys, 3 Schmuckstücke, 1 Jacke, 3 Geld-
börsen ohne Geldbetrag, 5 Geldbörsen 
mit Geldbetrag, 3 Handtaschen, 1 loser 
Geldbetrag, 3 sonstige Autozubehörteile,  
9 Personalausweise, 2 Führerscheine, 1 Fahr- 
zeugschein, 4 EC-Karten, 5 Krankenkassen-
karten, 1 Aufenthaltserlaubnis, 1 ausländi- 
scher Ausweis, 6 sonstige Personaldoku-
mente, 4 Sicherheitsschlüssel

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rheinhau-
sen, Bürger-Service, Körnerplatz 1, Zimmer 
104 – 113, Fernruf: 0203/283 8543

2 Fahrräder, 1 Tasche, 1 loser Geldbetrag,  
1 Werkzeug, 1 Koffer

7. Bezirksverwaltung Süd

Duisburg-Buchholz, Verwaltungsgebäude 
Sittardsberger Allee 14, Bürger-Service, 
Erdgeschoss, Fernruf: 0203/283 7117

4 Fahrräder, 1 Rucksack, 1 Tasche, 1 Auto-
schlüssel, 1 Schubkarre

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

9	  Hunde
42	  Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme- 
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier-
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen; 
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 14. Oktober 2021

Der Oberbürgermeister

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 47 vom 29. Oktober 2021



Amtsblatt ...............................L

608

Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

Fundsachen, die im Monat Juni 2021 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden

1. Bezirksverwaltung Walsum

Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, Bür-
ger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-Ebert-
Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

4 Fahrräder, 1 Handtasche, 1 loser Geld- 
betrag, 1 Personalausweis, 1 Unterhal- 
tungselektronikteil

2. Bezirksverwaltung Hamborn

Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn, 
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3, Duisbur-
ger Str. 213, Fernruf: 0203/283 5296

4 Handys, 2 Geldbörsen ohne Geldbetrag, 
1 Tasche, 1 Autozubehörteil, 1 EC-Karte, 
1 Aufenthaltserlaubnis, 1 ausländischer 
Ausweis

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

Duisburg-Meiderich, Verwaltungsgebäude 
Von-der-Mark-Str. 36, Bürger-Service, Von-
der-Mark-Str. 36, Zimmer 100, Fernruf: 
0203/283 7543

2 Fahrräder, 5 Handys, 1 Schmuckstück,  
1 loser Geldbetrag, 3 Personalausweise,  
1 Führerschein, 1 Fahrzeugschein, 1 Reise-
pass, 1 Aufenthaltserlaubnis

4. �Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 8953

2 Fahrräder, 1 Handy, 3 Geldbörsen ohne 
Geldbetrag, 2 Geldbörsen mit Geldbetrag, 
1 Sicherheitsschlüssel, 2 Werkzeuge

5. Bezirksverwaltung Mitte 

Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungsgebäude 
Sonnenwall 73 – 75, Bürger-Service, Erdge-
schoss, Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

1 Fahrrad, 3 Handys, 7 Schmuckstücke,  
1 Armbanduhr, 1 Kopfbedeckung, 1 sonsti-
ge Textilie, 4 Geldbörsen ohne Geldbetrag, 
7 Geldbörsen mit Geldbetrag, 2 Rucksäcke, 
1 Koffer, 1 loser Geldbetrag, 18 Autoschlüs- 
sel, 10 Personalausweise, 2 Führerscheine, 
1 Fahrzeugschein, 11 EC-Karten, 4 Kran-
kenkassenkarten, 2 Aufenthaltserlaubnisse, 
3 ausländische Ausweise, 38 sonstige Per-
sonaldokumente, 50 Sicherheitsschlüssel,  
1 Spielware, 27 Regenschirme, 17 Brillen,  
1 Buch, 2 Zahnprothesen, 1 SD-Karte,  
1 Digipass

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rheinhau-
sen, Bürger-Service, Körnerplatz 1, Zimmer 
104 – 113, Fernruf: 0203/283 8543

2 Handys

7. Bezirksverwaltung Süd

Duisburg-Buchholz, Verwaltungsgebäude 
Sittardsberger Allee 14, Bürger-Service, 
Erdgeschoss, Fernruf: 0203/283 7117

2 Fahrräder, 1 Geldbörse mit Geldbetrag,  
1 Autoschlüssel, 1 Personalausweis,  
1 Debit-Karte

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

10	  Hunde
50	  Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme- 
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier-

heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen; 
andernfalls wird das Tier an einen  
Tierliebhaber abgegeben.

Duisburg, den 14. Oktober 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

Fundsachen, die im Monat Juli 2021 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden

1. Bezirksverwaltung Walsum

Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum,  
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

3 Taschen, 2 Personalausweise, 1 Fahr- 
ausweis

2. Bezirksverwaltung Hamborn

Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn, 
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3, Duisbur-
ger Str. 213, Fernruf: 0203/283 5296

1 Handy, 2 Taschen, 1 Autoschlüssel

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

Duisburg-Meiderich, Verwaltungsgebäude 
Von-der-Mark-Str. 36, Bürger-Service, Von-
der-Mark-Str. 36, Zimmer 100, Fernruf: 
0203/283 7543

3 Fahrräder, 3 Handys, 4 Geldbörsen mit 
Geldbetrag, 1 Personalausweis, 1 Fahr-
zeugschein, 1 ausländischer Ausweis

4. �Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 8953
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1 Fahrrad, 1 Geldbörse ohne Geldbetrag,  
1 Rucksack, 1 Handtasche, 1 Sporttasche,  
1 Unterhaltungselektronikteil, 1 Softair- 
pistole

5. Bezirksverwaltung Mitte 

Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungsgebäude 
Sonnenwall 73 – 75, Bürger-Service, Erdge-
schoss, Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

2 Fahrräder, 7 Handys, 1 Schmuckstück,  
4 Uhren, 1 Jacke, 1 Kopfbedeckung,  
2 Schals, 2 sonstige Textilien, 13 Geld- 
börsen ohne Geldbetrag, 3 Geldbörsen  
mit Geldbetrag, 1 Handtasche, 1 Koffer,  
1 Handgelenktasche, 1 Tasche, 1 loser 
Geldbetrag, 4 Autoschlüssel, 9 Personal- 
ausweise, 2 Führerscheine, 3 Fahrzeug-
scheine, 5 EC-Karten, 2 Reisepässe, 3 Kran- 
kenkassenkarten, 3 Aufenthaltserlaubnis- 
se, 2 ausländische Ausweise, 11 sonstige 
Personaldokumente, 9 Sicherheitsschlüssel,  
1 Spielware, 1 Regenschirm, 4 Brillen,  
20 Bücher, 17 Kabelverbinder, 1 Wecker,  
1 Taschenrechner, 1 Thermotasse, 9 USB-
Sticks, 1 DVD, 1 iPod, 1 Schlüsseletui,  
1 Laptop, 4 Computerzubehörteile

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rheinhau-
sen, Bürger-Service, Körnerplatz 1, Zimmer 
104 – 113, Fernruf: 0203/283 8543

4 Fahrräder, 2 Handys, 1 Tasche

7. Bezirksverwaltung Süd

Duisburg-Buchholz, Verwaltungsgebäude 
Sittardsberger Allee 14, Bürger-Service, 
Erdgeschoss, Fernruf: 0203/283 7117

3 Fahrräder, 1 Handy, 1 Geldbörse ohne 
Geldbetrag, 1 Personalausweis, 1 sonsti- 
ges Personaldokument, 1 Schlüsseletui,  
1 Schokoticket

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

12	 Hunde
74	 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme- 
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier-
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen; 
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 14. Oktober 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288
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Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung gem. § 10 Landeszustellungsgesetz -
LZG NRW

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 21.05.2021, Aktenzeichen 21-33 Kr
232000489108 HaB, an Herrn Grzegorz Nichczynski, zuletzt wohnhaft Bukowa 6, 89070 Ostromecko, Polen. Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg, Sonnenwall
85, 47051 Duisburg, Zimmer 505, Mo-Do. in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Kremer,
Tel.-Nr.: 0203-283-2253

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 10.08.2021, Aktenzeichen 32-31-1 St
912139, an Khaiber Rahimi, zuletzt wohnhaft Emscherstr. 57, 47137 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstr. 63-65, 47051 Duisburg,
Zimmer 236, montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Kleinbrahm, Tel.-Nr.: 0203 283-7293

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 05.10.2021, Aktenzeichen 13820/2021,
an Herrn Zeljko Mitrovic, zuletzt wohnhaft Ottostr. 62, 47198 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-Krohne-Str. 6, 47058
Duisburg, Zimmer 208, Mo-Fr in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Schwarzwald, Tel.-Nr.:
0203 283-4828

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 06.10.2021, Aktenzeichen 14133/2021,
an Firma TFS Trockenbau, Fliesen & Spachteln UG z.Hd. Herr Hüseyin Karaca, zuletzt wohnhaft Bertramstr. 41.
Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg,
Straßenverkehrsamt, Ludwig-Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 208, Mo-Fr in der Zeit von 08:00 Uhr bis
13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Schwarzwald, Tel.-Nr.: 0203 283-4828

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 06.10.2021, Aktenzeichen 32-23 Lü, an
Denny Verhagen, zuletzt wohnhaft Gartenstr. 13 in 47169 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-Krohne-Str. 6, 47058
Duisburg, Zimmer 205, dienstags, mittwochs und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft
erteilt Frau Lübcke, Tel.-Nr.: 0203 283 3716

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 06.10.2021, Aktenzeichen 51-42/95 26114/5, an Janina
Sommerfeldt, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 117, montags und donnerstags
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Labudda, Tel.-Nr.: 0203 283-8428

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 11.10.2021, Aktenzeichen 91440-1, an Sener Kocak,
zuletzt wohnhaft Ranenbergstr. 47, 47166 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 304,
Montag und Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Baum, Tel.-Nr.: 0203/283-
8622

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 01.09.2021, Aktenzeichen
222502199397, an Alnaser, Mhawesh, zuletzt wohnhaft Scharnhölzstr. 145, 46238 Bottrop. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-Str. 36, 47137
Duisburg, Zimmer 415, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Muschalla, Tel.-Nr.: 0203/283-4624

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 04.10.2021, Aktenzeichen 61170, an Herr Jens
Brenger, zuletzt wohnhaft Von-Lepel-Str. 3a, 27259 Freistatt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden
beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 216,
montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Derbort, Tel.-Nr.: 0203 283
7759

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 12.10.2021, Aktenzeichen 51-42/91  61170, an Herr
Jens Brenger, zuletzt wohnhaft Von-Lepel-Str. 3a, 27259 Freistatt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg,
Zimmer 216, montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Derbort, Tel.-
Nr.: 0203 283 7759

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 12.10.2021, Aktenzeichen 32-31-1 Ma
563097, an Frau Tutku Akdan , zuletzt wohnhaft z. Zt. unbekannten Aufenthalts. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstraße 63-65, 47051
Duisburg, Zimmer 240, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Malchrowicz, Tel.-Nr.: 0203 283-8717

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 13.10.2021, Aktenzeichen 232 000
247 040 (Anhörung GewSt 2015 und 2016), an Margarete Krolikowski, zuletzt wohnhaft An der Wei 7, 47495
Rheinberg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern
Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, Montag - Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00
Uhr. Auskunft erteilt Frau Schweiger, Tel.-Nr.: 0203/283-8232

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 13.10.2021, Aktenzeichen 232 000
247 040 (Anhörung GewSt 2015 und 2016), an Zbigniew Christoph Krolikowski, zuletzt wohnhaft An der Wei 7,
47495 Rheinberg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern
Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, Montag - Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00
Uhr. Auskunft erteilt Frau Schweiger, Tel.-Nr.: 0203/283-8232

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 29.10.2021, Aktenzeichen 21-32 Sta
232 000 440 974, HaB GewSt 15 + 16, an Herrn Petar Risicky, zuletzt wohnhaft Mallinckrodtstraße 120, 44145
Dortmund. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern
Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 707, Montags bis Donnerstags in der Zeit von 08:30 Uhr bis
15:30 Uhr. Auskunft erteilt Herr Stammen, Tel.-Nr.: 0203 283 6197

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 29.10.2021, Aktenzeichen 21-32 Sta
232 000 454 304 HaB GewSt 16, 17 & 18, SZ, an Herrn Gabor Rapi, zuletzt wohnhaft Hauptstraße 334, 44649
Herne. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg,
Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 707, Montags bis Donnerstags in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr.
Auskunft erteilt Herr Stammen, Tel.-Nr.: 0203 283 6197
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des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 01.09.2021, Aktenzeichen
222502199397, an Alnaser, Mhawesh, zuletzt wohnhaft Scharnhölzstr. 145, 46238 Bottrop. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-Str. 36, 47137
Duisburg, Zimmer 415, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Muschalla, Tel.-Nr.: 0203/283-4624

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 04.10.2021, Aktenzeichen 61170, an Herr Jens
Brenger, zuletzt wohnhaft Von-Lepel-Str. 3a, 27259 Freistatt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden
beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 216,
montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Derbort, Tel.-Nr.: 0203 283
7759

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 12.10.2021, Aktenzeichen 51-42/91  61170, an Herr
Jens Brenger, zuletzt wohnhaft Von-Lepel-Str. 3a, 27259 Freistatt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg,
Zimmer 216, montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Derbort, Tel.-
Nr.: 0203 283 7759

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 12.10.2021, Aktenzeichen 32-31-1 Ma
563097, an Frau Tutku Akdan , zuletzt wohnhaft z. Zt. unbekannten Aufenthalts. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstraße 63-65, 47051
Duisburg, Zimmer 240, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Malchrowicz, Tel.-Nr.: 0203 283-8717

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 13.10.2021, Aktenzeichen 232 000
247 040 (Anhörung GewSt 2015 und 2016), an Margarete Krolikowski, zuletzt wohnhaft An der Wei 7, 47495
Rheinberg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern
Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, Montag - Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00
Uhr. Auskunft erteilt Frau Schweiger, Tel.-Nr.: 0203/283-8232

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 13.10.2021, Aktenzeichen 232 000
247 040 (Anhörung GewSt 2015 und 2016), an Zbigniew Christoph Krolikowski, zuletzt wohnhaft An der Wei 7,
47495 Rheinberg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern
Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, Montag - Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00
Uhr. Auskunft erteilt Frau Schweiger, Tel.-Nr.: 0203/283-8232

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 29.10.2021, Aktenzeichen 21-32 Sta
232 000 440 974, HaB GewSt 15 + 16, an Herrn Petar Risicky, zuletzt wohnhaft Mallinckrodtstraße 120, 44145
Dortmund. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern
Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 707, Montags bis Donnerstags in der Zeit von 08:30 Uhr bis
15:30 Uhr. Auskunft erteilt Herr Stammen, Tel.-Nr.: 0203 283 6197

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 29.10.2021, Aktenzeichen 21-32 Sta
232 000 454 304 HaB GewSt 16, 17 & 18, SZ, an Herrn Gabor Rapi, zuletzt wohnhaft Hauptstraße 334, 44649
Herne. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg,
Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 707, Montags bis Donnerstags in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr.
Auskunft erteilt Herr Stammen, Tel.-Nr.: 0203 283 6197
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des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 13.10.2021, Aktenzeichen
222502161179, an Krieger, Gennadij, zuletzt wohnhaft Sutumerfeldstr. 32, 45889 Gelsenkirchen. Das Dokument
kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-Str. 36,
Duisburg, 47137 Duisburg, Zimmer 417, Mo. - Fr. in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Korneli, Tel.-Nr.: 0203-283-6329

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 13.10.2021, Aktenzeichen
222502225207, an Ciecwierz, Krzysztof Wlodzimierz, zuletzt wohnhaft Stöckenstr. 9, 47137 Duisburg. Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg417, Von-der-
Mark-Str. 36, , 47137 Duisburg, Zimmer 417, Mo.-Fr.  in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Korneli, Tel.-Nr.: 0203-2836329

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 01.10.2021, Aktenzeichen
222502168130, an Keller, Jan, zuletzt wohnhaft Harmoniestr. 53, 47119 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-Str. 36, 47137
Duisburg, Zimmer 416, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Küppers,
Tel.-Nr.: 0203/283-6008

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 14.10.2021, Aktenzeichen 41F6602715, an Frau Alina
Raducan, zuletzt wohnhaft Alleestr. 20 in 47166 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außenstelle Ludgeristraße, Ludgeristr. 12  , 47057 Duisburg, Zimmer 214, Montags
und Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau van Düren-Hertrampf, Tel.-Nr.: 0203-
283 6981

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 30.09.2021, Aktenzeichen 51-42/95 26416, an Gürol
Durmaz, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 116, montags und donnerstags in der
Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Schmidt, Tel.-Nr.: 0203/2837310

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 18.10.2021, Aktenzeichen 51-42/95, an Sarah Klein,
zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 120, montags und donnerstags in der
Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Karakus, Tel.-Nr.: 0203 283 6422

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.10.2021, Aktenzeichen 51-42/95 20285/20284, an
Laura Nürenberg, zuletzt wohnhaft Zum Lith 106, 47055 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73, 47051 Duisburg, Zimmer 115,
montags und donnerstags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Kleinkoenen, Tel.-Nr.: 0203
283 8732

Hinweis:

Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die vorstehend genannten Dokumente zugestellt.
Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind. Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.
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Hinweis:

Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die vorstehend genannten Dokumente zugestellt.
Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind. Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.
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Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 3203192541, 
3201987082, 3203293554 der Sparkasse 
Duisburg für kraftlos erklärt werden. Der 
Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit 
aufgefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbü-
cher anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 4. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3758638849  
(alt 28638849) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 4. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3227099045  
(alt 127099042) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 4. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200404261  
(alt 100404268) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 4. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3201430737 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 4. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Zustellung durch öffentliche Bekannt- 
machung

Benachr. ü. n. gezahlte 
Schmutzwassergebühren:
04.10.2021
Schmutzwassergebührenbescheid:
07.10.2021

Zahlungspflichtige/r:
Conlux GmbH
Kundennummer:
700063389
Bisherige Anschrift:
Hellmundstr. 18, 65183 Wiesbaden

Hiermit wird die vorstehend bezeichnete 
Empfängerin benachrichtigt, dass die ge-
nannten Bescheide

-  �nicht zugestellt werden konnten, weil 
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu 
ermitteln war,

-  �bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg - 
AöR, Schifferstr.190, 47059 Duisburg, 
am Empfang, werktags, außer sonn-
abends, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
16.30 Uhr zur Aushändigung bereitliegen

-  �als zugestellt gelten, wenn seit der Ver- 
öffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
durch die Zustellung durch öffentliche  
Bekanntmachung Fristen in Gang ge- 
setzt werden können, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs. 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Verbindung 
mit § 4 der Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht vom 26.08.1999 (BekanntmVO) 
in der jeweils geltenden Fassung.

Duisburg, den 7. Oktober 2021

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Karla Wilms
Gebührenabrechnung

Auskunft erteilt:
Frau Wilms
Tel.-Nr.: 0203 283-5918

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3202969170 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 29. September 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3758840486  
(alt 28840486), 4200486225, 4798577450 
(alt 28577450) der Sparkasse Duisburg 
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 29. September 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 4266002718 (alt 
166002717), 4266002734 (alt 166002733) 
der Sparkasse Duisburg wurden heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 29. September 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3200636995 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 4. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Das Sparkassenbuch Nr. 3203048784 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 4. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202888768 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 4. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3203378439 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 4. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3218067266  
(alt 118067263) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 4. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202612754 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 7. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
das Sparkassenbuch Nr. 3224038236 (alt 
124038233) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 11. Oktober 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Stadtwerke Duisburg AG gem. 
§ 108 Abs. 3 Nr. 1c GO NRW

Der vom Aufsichtsrat der Stadtwerke Duis- 
burg AG am 27. Mai 2021 festgestellte 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 
ist der Hauptversammlung am 01. Juli 
2021 vorgelegt worden. 

Der Jahresüberschuss vor Gewinnabfüh-
rung beträgt 53.854 TEUR (i.Vj. 36.064 
TEUR vor Gewinnabführung). Im Ge-
schäftsjahr wurden 50.854 TEUR an die 
DVV abgeführt und 3.000 TEUR in die 
Gewinnrücklage eingestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 01. November bis 29. Novem- 
ber 2021 in der Konzernzentrale der Duis- 
burger Versorgungs- und Verkehrsgesell-
schaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 Duis- 
burg, unter Vorsprache bei der Information 
montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 
14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Duisburg 
Aktiengesellschaft

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt-
werke Duisburg Aktiengesellschaft - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2020 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Stadtwerke Duisburg 
Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 geprüft. Die Erklärung zur Unter-
nehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB 
(Angaben zur Frauenquote) haben wir in 
Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  �entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2020 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 und

-  �vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur 
Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.
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um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  �identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän- 
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die 
sonstigen Informationen verantwortlich. 
Die sonstigen Informationen umfassen 
die Erklärung zur Unternehmensführung 
nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur 
Frauenquote).

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und Lagebericht erstrecken sich 
nicht auf die sonstigen Informationen,  
und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere 
Form von Prüfungsschlussfolgerung hier- 
zu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
haben wir die Verantwortung, die sonsti-
gen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen 

-  �wesentliche Unstimmigkeiten zum Jah-
resabschluss, Lagebericht oder unseren 
bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder 

-  �anderweitig wesentlich falsch dargestellt 
erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
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im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so- 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

-  �gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und  
den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnah- 
men, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetz- 
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh- 
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser je- 
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-  �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt.

-  �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere recht-
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteil

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur 
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 
3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 
bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Nach 
unserer Beurteilung wurden die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu 
führen sind, für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 in allen wesentlichen Belangen er- 
füllt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 
5 EnWG unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver- 
antwortung des Abschlussprüfers für die  
Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur  
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ 
sowie im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
weitergehend beschrieben. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und ge- 
eignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für die Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Einhaltung der Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG zur Führung getrenn-
ter Konten sowie für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie zur 
Einhaltung dieser Pflichten als notwendig 
erachtet haben. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  �entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2020 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 und

-  �vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur 
Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen er- 
füllt wurden sowie einen Vermerk zu er- 
teilen, der unsere Prüfungsurteile zur Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die 
Wertansätze und die Zuordnung der Kon-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht 
und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Duisburg, den 26. April 2021

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger		         Franke
Wirtschaftsprüfer	        Wirtschaftsprüfer

Stadtwerke Duisburg AG

ppa. Dirk Broska	      i. A. Dirk Tschochner

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses und Konzernabschlusses der Duis- 
burger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c 
GO NRW

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH sowie der Konzernabschluss 
und der Konzernlagebericht wurden am 
08. Juni 2021 vom Aufsichtsrat der Duis-
burger Versorgungs- und Verkehrsgesell-
schaft mbH festgestellt. Des Weiteren ist 
der Jahresabschluss  zum 31. Dezember 
2020 und der Lagebericht der Duisburger 
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
mbH der Gesellschafterversammlung am 
01. Juli 2021 vorgelegt worden.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 28.742 T€ (i. 
Vj.  Jahresfehlbetrag von 15.474 T€). In die 
Kapitalrücklage ist von der Stadt Duisburg 
ein Betrag von 28.742 T€ eingestellt und in 
gleicher Höhe aus der Kapitalrücklage zum 
Ausgleich des Jahresfehlbetrages entnom-
men worden.

Jahresabschluss und Lagebericht sowie 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
liegen in der Zeit vom 01. November bis 
29. November 2021 in der Konzernzentrale 
der Duisburger Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
nebst Lagebericht sowie des Konzern-
abschlusses nebst Konzernlagebericht 
beauftragte PKF Fasselt Partnerschaft 
mbB, Duisburg, hat folgende Bestätigungs-
vermerke erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Duisburger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Duis-
burger Versorgungs- und Verkehrsgesell-
schaft mit beschränkter Haftung - beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2020 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Duisburger 
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit 
beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 geprüft. Die Erklärung zur Unter-
nehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB 
(Angaben zur Frauenquote) haben wir in 
Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
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dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  �identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so- 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

-  �gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die 
sonstigen Informationen verantwortlich. 
Die sonstigen Informationen umfassen 
die Erklärung zur Unternehmensführung 
nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur 
Frauenquote).

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und Lagebericht erstrecken sich 
nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere 
Form von Prüfungsschlussfolgerung hier- 
zu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
haben wir die Verantwortung, die sonsti-
gen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen 

-  �wesentliche Unstimmigkeiten zum Jah-
resabschluss, Lagebericht oder unseren 
bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder 

-  �anderweitig wesentlich falsch dargestellt 
erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
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1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 einschließlich der Angaben zu den 
Regeln, nach denen die Gegenstände des 
Aktiv- und Passivvermögens sowie die  
Aufwendungen und Erträge den gemäß  
§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG geführten 
Konten zugeordnet worden sind - geprüft.

Nach unserer Beurteilung

-  �wurden die Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach 
für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
EnWG getrennte Konten zu führen sind, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2020 bis zum 31. Dezember 2020 in 
allen wesentlichen Belangen erfüllt und

-  �entsprechen die beigefügten Tätigkeits-
abschlüsse in allen wesentlichen Belan-
gen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 
EnWG.

Grundlage der Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 
5 EnWG unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschluss-prüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver- 
antwortung des Abschlussprüfers für die  
Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur  
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ 
sowie im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
weitergehend beschrieben. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und ge- 
eignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für die Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Einhaltung der Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG zur Führung getrenn-
ter Konten sowie für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie zur 
Einhaltung dieser Pflichten als notwendig 
erachtet haben.

-  �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere recht-
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur  
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG,  
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen 
sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 
Darüber hinaus haben wir die Tätigkeits-
abschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizi-
tätsverteilung“ und „Gasverteilung“ - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2020 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom  

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetz- 
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er- 
eignissen oder Gegebenheiten besteht,  
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser je- 
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-  �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt.
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Konzernabschlusses und des Konzernlage- 
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von 
den Konzernunternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Konzernab-
schluss und zum Konzernlagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver- 
treter und des Aufsichtsrats für den  
Konzernabschluss und den Konzern- 
lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Konzernab-
schlusses, der den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Konzernabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger  
Buchführung ein den tatsächlichen Ver- 
hältnissen entsprechendes Bild der Ver- 
mögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt. Ferner sind die ge- 
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Konzernabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlus-
ses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

rechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 sowie dem Konzernanhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzie- 
rungs- und Bewertungsmethoden - ge- 
prüft. Darüber hinaus haben wir den  
Konzernlagebericht der Duisburger Ver- 
sorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit 
beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  �entspricht der beigefügte Konzernab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Kon-
zerns zum 31. Dezember 2020 sowie 
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 und

-  �vermittelt der beigefügte Konzernlage- 
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns. In allen we- 
sentlichen Belangen steht dieser Kon-
zernlagebericht in Einklang mit dem Kon-
zernabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter  
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts- 
prüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grund-
sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen 
erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die 
Wertansätze und die Zuordnung der Kon-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht 
und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Duisburg, den 29. April 2021

PKF Fasselt 
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger	                        Franke
Wirtschaftsprüfer	          Wirtschaftsprüfer

Duisburger Versorgungs- und Verkehrs- 
gesellschaft mbH
Geschäftsführung

ppa. Dirk Broska	        i.A. Dirk Tschochner

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Duisburger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mit beschränkter Haftung und 
ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) 
- bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. 
Dezember 2020, der Konzern-Gewinn und 
Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapi-
talspiegel und der Konzernkapitalfluss- 
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rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit  
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
des Konzerns zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Konzernabschluss und im Konzernla-
gebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Konzern 
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.

-  �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Konzern-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Konzernabschluss die  
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der  
Konzernabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage  
des Konzerns vermittelt.

-  �holen wir ausreichende geeignete Prü- 
fungsnachweise für die Rechnungsle-
gungsinformationen der Unternehmen 
oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des 
Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum 
Konzernabschluss und zum Konzernlage-
bericht abzugeben. Wir sind verantwort-
lich für die Anleitung, Überwachung und 
Durchführung der Konzernabschlussprü-
fung. Wir tragen die alleinige Verantwor-
tung für unsere Prüfungsurteile.

-  �beurteilen wir den Einklang des Konzern-
lageberichts mit dem Konzernabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Konzerns.

deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Konzernabschlus-
ses und Konzernlageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  �identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Konzernabschluss und Konzernlage 
bericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risi- 
ken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen  
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstö- 
ße betrügerisches Zusammenwirken,  
Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

-  �gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Konzernabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Konzernlage-
berichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetz- 
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh- 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Konzernlageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
zerns vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Konzernabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Konzernlageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften  
zu ermöglichen, und um ausreichende ge- 
eignete Nachweise für die Aussagen im 
Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die  
Überwachung des Rechnungslegungspro- 
zesses des Konzerns zur Aufstellung des  
Konzernabschlusses und des Konzern- 
lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Konzernabschlus-
ses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Konzern-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der Kon-
zernlagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Konzerns vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Konzernabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü- 
fungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
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-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im 
Konzernlagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachwei-
se vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 19. Mai 2021

PKF Fasselt 
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger	                        Franke
Wirtschaftsprüfer	          Wirtschaftsprüfer

Duisburger Versorgungs- und Verkehrs- 
gesellschaft mbH
Geschäftsführung

Wittig	         Vunic	    Prasch
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